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In der niedersächsischen Corona-Verordnung steht es folgendermaßen: "Überschreitet in
einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden
Tagen (Dreitagesabschnitt) den in dieser Verordnung festgelegten Wert, so stellt der Landkreis
oder die kreisfreie Stadt durch öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfügung den
Zeitpunkt fest, ab dem die jeweilige Schutzmaßnahme in ihrem Gebiet gilt; die jeweilige
Schutzmaßnahme gilt ab dem übernächsten Tag nach dem Ablauf des Dreitagesabschnitts
nach Halbsatz 1. ..."

und: "Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz nach
Beginn der Geltung der Schutzmaßnahme an fünf aufeinander folgenden Werktagen
(Fünftagesabschnitt) den in dieser Verordnung festgelegten Wert, wobei Sonn- und Feiertage
nicht die Zählung der Werktage unterbrechen, so stellt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt
durch öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfügung den Zeitpunkt fest, ab dem die
jeweilige Schutzmaßnahme nicht mehr gilt; die jeweilige Schutzmaßnahme gilt ab dem
übernächsten Tag nach dem Ablauf des Fünftagesabschnitts nach Halbsatz 1 nicht mehr. ..."
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